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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 196-2019 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2019.RRGR.244 

Eingereicht am: 30.08.2019 

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Knutti (Weissenburg, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 
Brönnimann (Mittelhäusern, glp) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat:  

  

 

Nutzung von Schloss Aarwangen durch den Kanton Bern als Eigentümer 

Der Regierungsrat wird beauftragt,  

1. das Schloss Aarwangen als Verwaltungsgebäude des Kantons Bern zu nutzen 

2. leerstehende Gebäude im Besitz des Kantons Bern besser auszulasten 

Begründung: 

Am 14. Juni 2019 hat die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion mittels Medienmitteilung darüber 

orientiert, dass der Kanton Bern das Schloss Aarwangen nicht mehr als Verwaltungsgebäude 

benötigt und dieses seit über sechs Jahren leersteht. Auf der Suche nach einer neuen Nutzung 

hat das kantonale Amt für Grundstücke und Gebäude das Schloss öffentlich zum Verkauf ausge-

schrieben. 

Die eigens für die Bewertung der eingegangenen Angebote eingesetzte Jury kam zum Schluss, 

dass das Verfahren abgebrochen werden muss, da kein Angebot alle Eignungskriterien erfüllen 

konnte. Der Förderverein Schloss Aarwangen ist jedoch an der Nutzung des Schlosses und an 

einem späteren Kauf interessiert. 
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Da das Schloss Aarwangen also bislang nicht verkauft werden konnte und aufgrund der vom 

Kanton vorangetriebenen und umgesetzten Digitalisierung, muss das Schloss Aarwangen unbe-

dingt wieder vom Eigentümer, das heisst von der kantonalen Verwaltung genutzt werden. 

In der Stadt Bern bestehen verschiedene Bauprojekte. Die Miete von Büroräumlichkeiten kommt 

den Kanton aber teuer zu stehen, weshalb Verwaltungsstellen unbedingt in eigene und bereits 

vorhandene Verwaltungsgebäude verlegt werden müssen. Eine Verlegung von Verwaltungsstel-

len nach Aarwangen würde die Region stärken, Arbeitsplätze und Lehrstellen im ländlichen 

Raum schaffen sowie den öffentlichen Verkehr und den Strassenverkehr in die und aus der Stadt 

entlasten. 

Verteiler 

 Grosser Rat 


